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be leuchtet:

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I 2022, 2294) ergeben sich auch 
im Investmentsteuergesetz Änderungen. Ziel der Änderungen ist die Verhinderung des Statusverlus-
tes eines Spezial-Investmentfonds bei gewerblichen Einkünften aus der Erzeugung von erneuerba-
ren Energien (vgl. Begründung zu § 26 Nummer 7a§ 26 Nummer 7a – NEU – InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz). Ob dieses Ziel 
hierdurch auch erreicht wird, kann mit Blick auf die Ausgestaltung der Neuregelung bezweifelt wer-
den. Insgesamt ergeben sich durch die Änderungen allerdings auch nennenswerte Veränderungen 
in der Systematik der Besteuerung von Spezial-Investmentfonds: Zukünftig gilt das Gewerbesteuer-
konzept des § 15§ 15 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz auch für den Spezial-Investmentfonds und damit kann 
auch er der Gewerbesteuer unterliegen. Die allgemeine Gewerbesteuerbefreiung des § 29 Absatz 4 § 29 Absatz 4 
InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz fällt.

Daneben findet sich noch eine kleine, aber auch wichtige Änderung im Rahmen der Kapitalertrag-
steuererstattungsmöglichkeiten für Spezial-Investmentfonds: Zukünftig können diese über den neu-
en § 29 Absatz 1§ 29 Absatz 1 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz auch eine Erstattung nach § 11§ 11 Investmentsteuergesetz Investmentsteuergesetz 
beantragen.

Geänderte Systematik der Besteuerung von Spezial-Investmentfonds 
Ein Spezial-Investmentfonds muss nach aktuell geltendem Recht für die Qualifikation als Spezial- 
Investmentfonds im Sinne des § 26 Satz 1§ 26 Satz 1 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz zwingend die Voraussetzungen 
des § 15 Absatz 2§ 15 Absatz 2 und Absatz 3Absatz 3 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz erfüllen: keine schädliche aktive unterneh-

merische Bewirtschaftung bis zu einer Nichtauf-
griffsgrenze von 5 Prozent.

Unschädlich ist nur die aktive unternehmerische 
Bewirtschaftung in Immobilien-Gesellschaften, 
da auf Beteiligungen eines Spezial-Investment-
fonds an derartigen Gesellschaften § 15 Ab-§ 15 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2satz 1 Satz 1 Nummer 2 Investmentsteuerge-Investmentsteuerge-
setzsetz keine Anwendung findet. Eine besondere 
Begünstigung von gewerblichen Einkünften aus 
der Erzeugung von erneuerbaren Energien sieht 
das geltende Investmentsteuergesetz nicht vor.

Die neue Gesetzeslage soll dagegen ab 2023 dem Spezial-Investmentfonds ermöglichen, statt der 
5 Prozent Grenze eine 10 Prozent Grenze zu nutzen, wenn die Einnahmen aus der Erzeugung oder 
Lieferung von Strom stammen und diese im Zusammenhang mit der Vermietung und Verpachtung 
von Immobilien stehen. Die Einnahmen müssen dabei

• aus dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 
Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder

• aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder stammen.
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Hierfür streicht der Gesetzgeber die Statusanknüpfung an die schädliche aktive unternehmerische 
Bewirtschaftung in § 26 Satz 1§ 26 Satz 1 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz – NEU – und führt stattdessen eine neue 
Anlagebestimmung § 26 Nummer 7a§ 26 Nummer 7a InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz – NEU – ein. 

Im Vergleich zum alten Recht kommt es aufgrund von § 26 Nummer 7a Satz 2§ 26 Nummer 7a Satz 2 Investmentsteuerge-Investmentsteuerge-
setzsetz – NEU — innerhalb des Korridors qualifizierter Einnahmen von 5 Prozent bis unter 10 Prozent 
aus einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung nicht mehr zu einem Statusverlust. Erst wenn 
ein wesentlicher Verstoß gegen diese Anlagebestimmung vorliegt, kann es zu einem Statusverlust 
kommen. Diesbezüglich stellt sich somit auch unverändert die Frage, wie mit Grenzverletzungen 
umzugehen ist. Innerhalb des Korridors soll es dagegen auch zu einer Belastung mit Gewerbesteuer 
kommen. 

Nicht klar geregelt ist, ob § 15 Absatz 2 Satz 2§ 15 Absatz 2 Satz 2 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz für den Ausschluss von 
Einnahmen aus der aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung bei Immobiliengesellschaften unter 
der neuen Gesetzeslage nicht mehr greifen soll. Nach dem BMF-Anwendungserlass zum Invest-
mentsteuergesetz vom 21. Mai 2019 Rand-
nummer 15.14 gilt allgemein: „Es ist regel-
mäßig von einer aktiven unternehmerischen 
Bewirtschaftung auszugehen, wenn ein 
Invest mentfonds sich selbst oder über ver-
bundene Dritte am aktiven Management von 
Portfolio-Gesellschaften beteiligt. Weiterhin 
kann eine aktive unternehmerische Bewirt-
schaftung vorliegen, wenn eine rechtliche oder 
faktische Weisungsbefugnis gegenüber Ziel-
unternehmen besteht, die selbst operativ tätig 
sind.“ Dies würde allerdings zu dem widersin-
nigen Ergebnis führen, dass zwar ein Verstoß 
gegen Anlagebestimmungen vorliegen kann 
wegen aktiver unternehmerischer Bewirtschaftung unter Nichteinhaltung der Freigrenze, obwohl die 
Gewerbesteuerbefreiung über § 29 Absatz 1§ 29 Absatz 1 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz – NEU – greift.

Denn § 29 Absatz 1§ 29 Absatz 1 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz – NEU – erklärt § 15§ 15 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz für un-
eingeschränkt anwendbar: Spezial-Investmentfonds gelten daher zukünftig – genau wie Investment-
fonds (Kapitel-2-Investmentfonds) – als sonstige juristische Personen des privaten Rechts nach 
§ 2 Absatz 3 Gewerbesteuergesetz und unterliegen mit einem durch eine aktive unternehmerische 
Bewirtschaftung begründeten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Gewerbesteuer. Dabei ist eine 
Infektion der anderen Einkünfte des Spezial-Investmentfonds – genau wie bisher schon für Kapitel 2 
Investmentfonds – ausgeschlossen. 

Unter den Voraussetzungen des § 15 Absatz 2§ 15 Absatz 2 und Absatz 3Absatz 3 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz ergibt sich zu-
künftig eine mögliche Gewerbesteuerbefreiung nicht mehr über § 29 Absatz 4§ 29 Absatz 4 Investmentsteuerge-Investmentsteuerge-
setzsetz, sondern über § 29 Absatz 1§ 29 Absatz 1 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz aus § 15 Absatz 2§ 15 Absatz 2 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz.  
Unterhalb einer Einnahmegrenze von 5 Prozent aus einer aktiven unternehmerischen Tätigkeit bleibt 
der Spezial-Investmentfonds jedenfalls auch zukünftig weiterhin gewerbesteuerfrei. 

Da eine Gewerbesteuerpflicht der qualifizierten Einnahmen aus erneuerbaren Energien – wie bei Ka-
pitel 2 Investmentfonds – nach unserer Auffassung ausreichend gewesen wäre, um zu verhindern, 
dass Spezial-Investmentfonds diesbezüglich einen Steuervorteil gegenüber steuerpflichtigen Ener-
gieproduzenten erzielen, hat der Gesetzgeber eine Chance verpasst, auch Spezial-Investmentfonds 
eine unkomplizierte Möglichkeit einzuräumen, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Podcast zu diesem beleuchtet:

https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p26
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p26
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p26
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p26
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p15a2
https://bepartners.pro/de/pathfinder/bmf/#invstg_2019-05-21
https://bepartners.pro/de/pathfinder/bmf/#invstg_2019-05-21
https://bepartners.pro/de/pathfinder/bmf/#invstg_2019-05-21
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p29a1
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p29a1
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p15
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p15a2
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p15a3
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p29a4
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p29a4
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p29a1
https://laws.bepartners.pro/invstg/2022/2022-12/#p15a2
https://music.amazon.com/podcasts/bed2c4fb-4c53-480b-8393-2b9a42038961/bepartners
https://open.spotify.com/show/24ExZpxEmVHLO83Mt75qGy
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2tzZ3UyemEzbWNuanovZmVlZC54bWw
https://podcasts.apple.com/us/podcast/bepartners/id1589928352
https://www.bepapps.de/e/solardacher-und-investmentfonds-und-das-jahressteuergesetz-2022/


3

Bödecker Ernst & Partner mbB | Steuerberater . Rechtsanwälte
Nordstraße 116-118 | 40477 Düsseldorf

https://www.bepartners.pro
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Rat dar und ersetzt keine auf den Einzelfall bezogene steuerliche oder anwaltliche Beratung. Hierfür stehen 
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Die Änderungen des Investmentsteuergesetzes sind nach § 57 Absatz 7§ 57 Absatz 7 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz – 
NEU – ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden.

Kapitalertragsteuererstattung für Spezial-Investmentfonds
Darüber hinaus wird mit der Änderung des § 29 Absatz 1§ 29 Absatz 1 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz, der zukünftig auch 
auf § 11§ 11 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz verweist, das Erstattungsverfahren von Kapitalertragsteuer durch 
die Finanzbehörden nach § 11§ 11 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz auf Spezial-Investmentfonds ausgeweitet. 
Dies betrifft in der Praxis insbesondere Fälle des § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2§ 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Investmentsteuer-Investmentsteuer-
gesetzgesetz, in denen in über § 7 Investmentsteuergesetz hinausgehender Höhe Kapitalertrag steuer und 
Solidaritätszuschlag einbehalten wurde und der Entrichtungspflichtige keine Erstattung nach § 7 § 7 
Absatz 5Absatz 5 InvestmentsteuergesetzInvestmentsteuergesetz vorgenommen hat.
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